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Thema:

Haftung der
Verfahrensbeteiligten bei Stürzen
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Herzliche Grüße aus Berlin!
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Statistik zu § 1906 Abs. 4 BGB
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Privatsphäre des
Heimbewohners =

Sturz im Zimmer des
Heimbewohners

Voll beherrschbarer
Gefahrenbereich =

Sturz bei
Transportmaßnahmen,
Unfall durch technische

Mängel etc..
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Wichtige Rechtsprechung - Überblick

Ein Heimträger ist weder dazu verpflichtet, einen Bewohner auch außerhalb des
Heimgeländes lückenlos zu überwachen, noch dazu, den Bewohner notfalls
mit Zwangsmaßnahmen am Verlassen des Geländes zu hindern. (LG
Paderborn, PflR 2003, 297)

Die Entscheidung über eine Fixierung steht dem Betreuer zu. Die
Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Fixierung verlangt dabei
die sorgfältige Abwägung sämtlicher Umstände des jeweiligen
Einzelfalles und hat die Freiheitsrechte eines alten und kranken
Menschen ebenso zu berücksichtigen wie seinen Anspruch auf Schutz
des Lebens und seiner körperlichen Unversehrtheit. Pflegeheime haben
dabei grundsätzlich die Entscheidung eines gesetzlichen Betreuers zu
respektieren. (OLG Koblenz, PflR 2002, 379 = FamRZ 2002, 1359)

Bei der Frage, inwieweit ein Heimträger für den Sturz eines Bewohners
haftet, ist das Sicherheitsgebot gegen die Freiheitsrechte des
Bewohners abzuwägen. (LG Limburg, PflR 2004, 174)
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Bundesgerichtshof
Zwar erwachsen dem Heimträger aus dem jeweiligen
Heimvertrag besondere Obhutspflichten zum Schutz der
körperlichen Unversehrtheit der ihr anvertrauten
Heimbewohner, diese Pflichten sind allerdings begrenzt auf die
in Pflegeheimen üblichen Maßnahmen, die mit einem
vernünftigen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar
sind (BGH, BtMan 2005, 109 = NJW 2005, 1937)
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Die Pflichten eines Pflegeheims zur Sicherung sturzgefährdeter
Heimbewohner sind begrenzt auf die in solchen Heimen üblichen
Maßnahmen, die mit einem vernünftigen finanziellen und personellen
Aufwand realisierbar sind. Maßstab sind die Erforderlichkeit und die
Zumutbarkeit für die Heimbewohner und das Pflegepersonal.
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Voll beherrschbarer
Gefahrenbereich
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BGH, Urteil vom 14. Juli 2005 - III ZR
391/04
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Es gibt viel zu tun, also packen wir es an!
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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Sybille M. Meier
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